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§ 1 Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für die in § 1 Absatz 1 des Wasserhaus-
haltsgesetzes - WHG - vom 27. Juli 1957 (BGBl. I S. 1110) in 
der jeweils geltenden Fassung bezeichneten Gewässer so-
wie für das nicht aus Quellen wild abfließende Wasser.

(2) Das Wasserhaushaltsgesetz - mit Ausnahme des § 22 
über die Haftung für Änderungen der Beschaffenheit des 
Wassers - und dieses Gesetz gelten nicht für:

1.	Gewässer, die ausschließlich der Fischzucht oder der 
Fischhaltung dienen und mit anderen oberirdischen Ge-
wässern keine natürliche Verbindung haben,

2.	offene und verrohrte Gräben innerhalb öffentlicher 
Wege,

3.	Gräben, die nicht der Vorflut oder die der Vorflut von 
Grundstücken nur eines Eigentümers dienen,

soweit sie Gewässer von wasserwirtschaftlich untergeord-
neter Bedeutung sind.

§ 2 Einteilung der oberirdischen Gewässer

Die oberirdischen Gewässer mit Ausnahme des wild ab-
fließenden Wassers werden eingeteilt in

1.	Gewässer erster Ordnung: die in dem anliegenden Ver-
zeichnis aufgeführten Gewässer;

2.	Gewässer zweiter Ordnung: alle anderen Gewässer.

§ 9 Gemeingebrauch im Allgemeinen

(1) Jeder darf unter den Beschränkungen des § 23 WHG 
oberirdische Gewässer und die Küstengewässer zum Ba-
den, Waschen ohne Verwendung wassergefährdender 
Stoffe, Schöpfen mit Handgefäßen oder Motorpumpen mit 
geringerer Leistung als 0,25 Kilowatt, und zum Eissport, 
mit Ausnahme des Eissurfens und des Eissegelns, benut-
zen.

Ebenso darf unter den gleichen Beschränkungen Drain- 
und Niederschlagswasser von landwirtschaftlich, gärtne-
risch oder ausschließlich zum Wohnen benutzten Grund-
stücken in oberirdische Gewässer eingeleitet werden, 
wenn es keine schädlichen Bestandteile enthält und nicht 
mittels gemeinsamer Anlagen abgeleitet wird.

(2) Gemeingebrauch nach Absatz 1 besteht nicht für Ge-
wässer in Hofräumen sowie in Gärten und Parkanlagen, 
die nicht jedem zugänglich sind.

§ 13 Eigentümergebrauch

(1) Wer als Eigentümer oder Berechtigter ein oberirdisches 
Gewässer nach § 24 Absatz 1 WHG benutzen will, hat das 
der Wasserbehörde einen Monat vorher anzuzeigen.
(2) Der Eigentümergebrauch berechtigt nicht zum Einlei-

ten von Abwasser in oberirdische Gewässer, wenn die 
Einleitung nach bisherigem Recht unzulässig ist.

§ 15 Genehmigungspflichtige Gewässerbenutzung

1 Jede über den Gemeingebrauch hinausgehende Benut-
zung der oberirdischen Gewässer und der Küstengewäs-
ser, die nicht eine Benutzung im Sinne von § 3 WHG oder 
von § 10 ist, bedarf der Genehmigung der Wasserbehör-
de. Genehmigungspflichtig ist insbesondere das Errichten 
oder Verändern von Anlagen in, an oder über solchen Ge-
wässern.  Das gilt nicht für Maßnahmen, die der Unterhal-
tung oder dem Ausbau eines Gewässers dienen.

§ 19 Genehmigung

(1) Die Genehmigung geht, wenn sie für eine Anlage oder 
ein Grundstück erteilt ist, auf den Rechtsnachfolger über, 
soweit bei der Erteilung nichts anderes bestimmt ist. Sie 
ist widerruflich. § 17 Absatz 2 gilt entsprechend. Die Ge-
nehmigung darf auch widerrufen werden, wenn die für die 
Benutzung im Sinne des § 15 zu leistenden Gebühren (§ 
20) trotz Fälligkeit und Mahnung nicht oder nicht vollstän-
dig entrichtet werden.

(2) Die Genehmigung kann befristet und unter Bedingun-
gen und Auflagen erteilt werden. Auflagen sind insbe-
sondere zulässig, um nachteilige Wirkungen für andere 
zu verhüten oder auszugleichen. Auflagen können auch 
nachträglich gemacht werden.

(3) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn zu erwarten 
ist, dass die beantragte Benutzung das Wohl der Allge-
meinheit, die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, den 
Hafenausbau oder den Schiffsverkehr beeinträchtigt und 
dass dies nicht durch Auflagen verhütet werden kann. Bei 
nicht zu verhütenden Beeinträchtigungen für den Schiffs-
verkehr darf die Genehmigung dennoch erteilt werden, 
wenn das Wohl der Allgemeinheit es erfordert.

(4) Durch eine Genehmigung nach Absatz 1 werden Er-
laubnisse, Bewilligungen und andere behördliche Zustim-
mungen, die nach diesem Gesetz oder nach anderen Vor-
schriften erforderlich sind, nicht ersetzt.

§ 21 Folgen des Wegfalls der Erlaubnis, Bewilligung 
oder Genehmigung

(1) Ist eine Erlaubnis, Bewilligung oder Genehmigung 
weggefallen, so sind der bisherige Inhaber und der Ver-
fügungsberechtigte verpflichtet, die Anlage zu beseitigen 
und den früheren Zustand wiederherzustellen. Die Was-
serbehörde kann Anordnungen treffen, um nachteilige 
Wirkungen für andere zu verhüten oder auszugleichen.

 (2) Die Wasserbehörde kann den in Absatz 1 genannten 
Personen gestatten, die Anlage bestehen zu lassen. Sie 
können verpflichtet werden, Vorkehrungen zu treffen, um 
nachteilige Wirkungen zu verhüten.
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(3) Dient das Fortbestehen der Anlage dem Wohl der All-
gemeinheit, so kann die Wasserbehörde das Eigentum an 
der Anlage gegen Entschädigung entziehen.

Vierter Teil: Vorschriften zum Schutz und zur Bewirt-
schaftung der Gewässer

§ 26a Gewässerrandstreifen

(…)

Vorschriften für das Grundwasser

§ 32b Anzeigepflicht bei Niederschlagswasserversi-
ckerung

(1) Wer auf Wohngrundstücken Anlagen errichtet, um im 
Rahmen des § 32 a Niederschlagswasser in das Grund-
wasser zu versickern, hat dies spätestens einen Monat vor 
Baubeginn der zuständigen Behörde anzuzeigen.

(2) Die zuständige Behörde kann anordnen, dass bei der 
Herstellung der Anlage Anforderungen zu beachten sind, 
wenn dies zum Schutz des Grundwassers erforderlich ist.

Fünfter Teil: Unterhaltung und Ausbau oberirdischer 
Gewässer

Abschnitt I: Unterhaltung

§ 35 Umfang der Unterhaltung

(1) Die Unterhaltung eines Gewässers nach § 28 WHG 
erstreckt sich auf das Gewässerbett und die das Gewäs-
ser begleitenden Ufer. Die Pflege und Entwicklung des 
Gewässers als Bestandteil des Naturhaushaltes umfasst 
insbesondere die Verpflichtung

1.	zur Rein- und Instandhaltung des Gewässerbettes so-
wie zur Sicherung und Instandhaltung der Ufer, soweit 
dies erforderlich und dem Umfang nach geboten ist,

2.	zur Verbesserung des Selbstreinigungsvermögens des 
Gewässers, soweit dazu nicht ein anderer verpflichtet ist,

3.	zur Erhaltung und Förderung der ökologischen und 
landschaftsgestalterischen Funktion des Gewässers 
einschließlich der Bewahrung und Wiederherstellung 
der standortgerechten Ufervegetation,

4.	zur naturnahen Gestaltung und Pflege der Ufer mit Aus-
nahme der gestalteten Gewässer in öffentlichen Grün- 
und Erholungsanlagen,

5.	zur Erhaltung des Gewässers in einem den wasserwirt-
schaftlichen Bedürfnissen entsprechenden Zustand für 
die Abfuhr oder Rückhaltung von Wasser, Geschiebe, 
Schwebstoffen und Eis sowie für den Feststoffhaushalt.

Natürliche und naturnah ausgebaute Gewässer sind in 
dem durch die Unterhaltung und Entwicklung nach Satz 2

Nummern 1 bis 4 geschaffenen Zustand zu erhalten und 
weiter zu entwickeln.

(2) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
Anforderungen an die Gewässerunterhaltung oder be-
stimmte Maßnahmen der Gewässerunterhaltung, soweit 

diese Anforderungen im Maßnahmenprogramm nach § 
27 b enthalten sind, zu regeln. Dabei kann auch festge-
legt werden, dass eine Unterhaltung nicht durchzuführen 
ist, wenn es für die Erreichung der Bewirtschaftungsziele 
nach den §§ 25 a bis 25d WHG notwendig ist.

(3) Die Pflicht, die Schiffbarkeit zu erhalten, erstreckt sich nur 
auf Fahrrinnen, die der durchgehenden Schifffahrt dienen.

(4) Künstliche Gewässer, die auf Grund ihrer Zweckbe-
stimmung in keinen naturnahen Zustand versetzt werden 
können, sind in dem durch den Ausbau geschaffenen 
Zustand zu erhalten. Dies gilt bei schiffbaren Gewässern 
nicht für die Erhaltung einer bestimmten Wassertiefe. 3 
Die Wasserbehörde kann von der Verpflichtung nach Satz 
1 befreien, soweit die Erhaltung des Ausbauzustandes 
zum Wohle der Allgemeinheit nicht erforderlich ist.

§ 36 Unterhaltung durch die Freie und Hansestadt 
Hamburg

(1) Die im Verzeichnis nach § 2 Nummer 1 aufgeführten 
Gewässer erster Ordnung sind, mit Ausnahme der Anla-
gen und Gewässereinfassungen nach § 42 Absatz 1, von 
der Freien und Hansestadt Hamburg zu unterhalten.

(2) Die Wasserbehörde kann die Unterhaltungslast ganz 
oder teilweise durch öffentlich-rechtlichen Vertrag auf ein 
anderes Bundesland oder eine andere Körperschaft des 
öffentlichen Rechts übertragen.

§ 37 Unterhaltung durch Wasser- und Bodenverbände

Gewässer zweiter Ordnung sind von den Wasser- und 
Bodenverbänden zu unterhalten, soweit das zu ihren sat-
zungsmäßigen Aufgaben gehört. Hat ein Verband nach 
seiner Satzung für die ordnungsgemäße Unterhaltung 
von Gewässern im Verbandsgebiet Sorge zu tragen und 
obliegt dabei die Unterhaltung Verbandsmitgliedern, ist 
der Verband befugt, gegenüber diesen Mitgliedern nach 
pflichtgemäßem Ermessen die erforderlichen Anordnun-
gen zu treffen. Die Aufgaben und Befugnisse der Wasser-
behörde bleiben unberührt.

§ 38 Unterhaltung durch die Eigentümer der Gewäs-
ser, Anlieger und sonstige Verpflichtete

Gewässer zweiter Ordnung, die nicht von den Wasser- und 
Bodenverbänden zu unterhalten sind, haben die Eigentü-
mer der Gewässer, die Anlieger und diejenigen Eigentü-
mer von Grundstücken und Anlagen zu unterhalten, die 
Vorteile aus der Unterhaltung haben oder sie erschweren.

§ 39 Erfüllung der Unterhaltungspflicht

(1) Die Unterhaltungspflicht ist in den Fällen des § 38 von 
den Eigentümern der Gewässer zu erfüllen.

(2) Die anderen nach § 38 zur Unterhaltung Verpflichteten 
haben sich an den Kosten der Unterhaltung zu beteiligen.

(3) Sind neben den Eigentümern des Gewässers nur die 
Anlieger unterhaltungspflichtig, so haben die Eigentümer 
und die Anlieger die Kosten je zur Hälfte zu tragen, soweit 



Hamburgisches Wassergesetz (HWaG) vom 29. März 2005	 Seite 3

sie nichts anderes vereinbart haben. Die Anteile mehrerer 
Anlieger bemessen sich nach der Länge ihrer Uferstrecken.

(4) Die Eigentümer des Anliegergrundstücks und die zu 
seiner Nutzung Berechtigten haften den Eigentümern des 
Gewässers als Gesamtschuldner; abweichende Vereinba-
rungen können mit Zustimmung der Eigentümer der Ge-
wässer getroffen werden.

(5) Die Eigentümer von Grundstücken und Anlagen, die 
aus der Unterhaltung Vorteile haben oder die die Unterhal-
tung erschweren, haben sich nach dem Maß, in dem sie 
Vorteile haben oder in dem sie die Unterhaltung erschwe-
ren, an den Kosten zu beteiligen. Der von den Eigentü-
mern der Gewässer und den Anliegern nach Absatz 3 zu 
tragende Kostenanteil vermindert sich um diese Beträge.

(6) Auf künstliche Gewässer sind die Absätze 2 bis 4 und 
Absatz 5 Satz 2 nicht anzuwenden.

§ 40 Verletzung der Unterhaltungspflicht

(1) Hat der Eigentümer des Gewässers seine Unterhal-
tungspflicht nach § 39 Absatz 11 nicht oder nicht genü-
gend erfüllt, so führt die Freie und Hansestadt Hamburg 
die erforderlichen Arbeiten auf seine Kosten aus.

(2) Die Wasserbehörde stellt fest, welche Arbeiten nicht 
ausgeführt worden sind, und veranschlagt vorläufig die für 
sie erforderlichen Kosten. Dies ist dem Eigentümer des 
Gewässers durch Bescheid bekannt zu machen, nachdem 
ihm Gelegenheit gegeben worden ist, sich zu äußern. Die 
Wasserbehörde kann in Höhe der vorläufig veranschlag-
ten Kosten einen Vorschuss verlangen. Nach Ausführung 
der Arbeiten werden die Kosten festgesetzt.

§ 41 Übernahme der Unterhaltung

(…)

§ 42 Unterhaltung von Anlagen und Gewässereinfas-
sungen

(1) Anlagen in, an und über Gewässern, insbesondere Ge-
bäude, Brücken, Stege sowie Gewässereinfassungen, die 
ganz oder überwiegend im Interesse des Anliegers errich-
tet worden sind, sind von ihren Eigentümern und Besitzern 
so zu unterhalten, dass keine Nachteile für das Gewässer 
entstehen.

(2) Mehrkosten für die Unterhaltung eines Gewässers, die 
durch eine Anlage oder Gewässereinfassung verursacht 
werden, kann der Unterhaltungspflichtige des Gewässers 
von dem Unterhaltungspflichtigen der Anlage oder Ge-
wässereinfassung fordern.

§ 45 Weitere Pflichten im Interesse der Unterhaltung

(1) Die Eigentümer der Gewässer haben, wenn sie nicht 
selbst unterhaltungspflichtig sind, die zur Unterhaltung er-
forderlichen Maßnahmen zu dulden.
(2) Die Anlieger und Hinterlieger haben das Einebnen 
des Aushubs auf ihren Grundstücken zu dulden, soweit 

dadurch die bisherige Nutzung nur vorübergehend beein-
trächtigt wird.

(3) Die Inhaber von Rechten und Befugnissen an Gewäs-
sern haben zu dulden, dass die Benutzung vorübergehend 
behindert oder unterbrochen wird.

(4) Den Duldungspflichtigen sind die nach den Absätzen 
1 bis 3 beabsichtigten Maßnahmen anzukündigen. Sie 
haben alles zu unterlassen, was die Unterhaltung beein-
trächtigen könnte.

(5) Entstehen durch diese Maßnahmen Schäden, so kann 
der Geschädigte Schadensersatz beanspruchen.

§ 46 Rücksicht auf Fischerei, Natur und Landschaft 
und deren Erholungswert

Auf die Fischerei, auf schutzwürdige Tiere und Pflanzen im 
und am Gewässer sowie auf die Landschaft und deren Er-
holungswert ist bei der Unterhaltung Rücksicht zu nehmen.

Abschnitt II: Ausbau

(…)

Wasserbuch

§ 98 Einzutragende Rechtsverhältnisse

(1) In das Wasserbuch sind einzutragen:

1.	die in § 37 Absatz 2 WHG genannten Gegenstände,
2.	Rechtsverhältnisse, die nach dem Wasserhaushaltsge-

setz oder diesem Gesetz an Gewässern oder Grundstü-
cken begründet werden und sich nicht unmittelbar aus 
Rechtsvorschriften ergeben,

3.	Entscheidungen über wasserrechtliche Verhältnisse, 
wenn ein öffentliches Interesse an der Eintragung be-
steht, insbesondere über die Unterhaltung, den Ausbau 
und den Hochwasserschutz.

(2) Rechtsverhältnisse von geringer oder vorübergehen-
der Bedeutung werden nicht eingetragen.  Erloschene 
Rechte sind zu löschen.

§ 100 Einsicht

(1) 1 Die Einsicht in das Wasserbuch, in seine Abschriften 
und in diejenigen Urkunden, auf die in der Eintragung Be-
zug genommen wird, ist jedem gestattet. 2 Auf Verlangen 
sind beglaubigte Auszüge zu erteilen.

(2) Die Einsicht in Urkunden, die Mitteilungen über ge-
heimzuhaltende Betriebseinrichtungen und Betriebswei-
sen enthalten, ist nur mit Zustimmung dessen gestattet, 
der an der Geheimhaltung ein berechtigtes Interesse hat.
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